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MASSNAHMEN l:ÜR DIE LAND- UND FQR TWIRT CHAFT IM JAI-lRE2019 

1. PRÄAMBEL 

Die Herausforderungen der Zukunft können wir in Österreich nur gemeinsam meistern. Der Schlüssel zwn 

Erfolg liegt darin, den ländlichen Rawn zukunftsorien tiert weiterzuentwickeln. Es braucht eine breit gefasste, konse
quent wngesetzte Strategie, für die alle an einem Strang ziehen müssen. Österreich steht für eine wettbewerbsfähige, 
multifunktionale und flächendeckende Land- und Forstwirtschaft, ebenso wie zu den internationalen Klimaschutz
verträgen und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. 

Österreich hat ab I. JuL 20 I 8 ein halbes Jahr lang den Vorsitz im Rat der Europäischen Union - unter dem Mo tto 
"Ein Europa, das schützt". Im Agrarbereich stehen 20 I 8 ebenfalls gewichtige Entscheidungen bevor: Der östen"ei
chische Vorsitz wird sich für Ernährungssicherheit, vitale ländliche Räwne und Qyalitätsproduktion durch eine 

europaweit flächendeckende Landwirtschaft einsetzen. Auf dem Programm stehen zwn Beispiel die Ausgestaltung 
der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020. 

Der ländliche Rawn nimm t in ganz Europa eine zentrale Rolle für Wirtschaftskraft und Lebensqualitä t ein. Die 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU wurde in der Vergangenheit immer wieder an die Herausforderungen ih

rer Zeit angepasst, auch wn den Agrarsektor zu modernisieren und stärker am Markt auszurichten. Österreich hat 
die Rahmenbedingungen für seine Land- und Forstwirtschaft an die aktuellen Zielsetzungen der EU im Rahmen 
der GAP angepasst. Die Umsetzung aller Maßnahmen der I. und 2. Säule der GAP findet erfolgreich statt. 

In der I. Säule der GAP erfolgte bereits im Jahr 20 I 5 die Umstellung auf das sogenannte Regionalmodell, in dem 
schrittweise bis 2019 die Basisprämie, die pro Hektar beihilfefähiger Fläche gewährt wird, vereinheitlicht wird. 

30 Prozent der Direktzahlungen sind direkt gekoppelt an die der Erfüllung bestimmter ökologischer Leistungen 
der LandwirtInnen, welche den Erhalt der sogenannten Ökologisierungsprämie begründet (Greening). Neben der 
Basisprämie und der Ökologisierungsprämie werden in Österreich ergänzend Zahlungen für JunglandwirtInnen 
und gekoppelte S tützungen für den Auftrieb von Rindern, Schafen und Ziegen auf Almen gezahlt. Auch eine pau
schale Kleinlandwirteregelung wurde in Österreich wngesetzt. 

Für die 2. Säule der GAP wurde für den Programmzeitraum 2014 bis 2020 ein modernisiertes Programm für die 
Entwicklung des ländlichen Raums erstellt (LE 14-20). Ziel des Programmes ist es, die Ansprüche eines vitalen 
ländlichen Raums mit den drängenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen der Zukunft 

in Einklang zu bringen. Nlit dem Programm werden wichtige Impulse für den ländlichen Rawn gese tzt und 
Entwicklungsmöglichkeiten genutzt. Durch die Umsetzung werden Arbeitsplä tze gesichert und geschaffen. Die aus
verhandelte Dotierung sowie die Bereitstellung nationaler Kofinanzierungsmittel gewährleistet, dass Österreich den 

bisher erfolgreichen Weg mit Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung des ländlichen Raums auch in der aktuellen 
Programmperiode fortsetzen kann. 

Darüber hinausgehend werden zusätzliche, rein national finanzierte Maßnahmen angeboten. Diese ermöglichen 

eine breite Aufgabenerfüllung der österreichischen Land- und Forstwirtschaft im Sinne der ganzen Bevölkerung. 
Diese Aufgaben reichen von der nachhaltigen Produktion qualita tiv hochwertiger Lebensmittel, über die Pflege der 
Kulturlandschaft, dem Schutz der Bevölkerung vor Na turkatastrophen und Khmawandelanpassungen bis hin zum 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieträger. 

Die Bereitstellung der notwendigen Nlittel für die Land- und Forstwirtschaft ist eine wichtige Vorausse tzung, damit 
die österreichischen Bäuerinnen und Bauern ihre für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft wichtigen Aufgaben 
erfüllen können und den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen die Teilnahme am sozialen und wirt

schaftlichen Wohlstand ermöglicht wird. 
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MAS NAHMEN F R DIE LAND - UND FORSTWIRTSCHAFT IM JAHRE 2019 

2. EINKOMMENSENTWICI<LUNG IN DER LAND
UND FO RSTWIRTSCHAFT 2017 

Die Einkommensergebnisse 2017 wiesen S teigerungen wn 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf durch

schnittlich 31.133 Euro je Betrieb auf Nach mehreren Jahren mit Einkommensrückgängen stiegen die Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft bereits nach 2016 zum zweiten Mal. Ausschlaggebend für diese positive Entwick
lung waren höhere Erträge aus dem Milchverkauf aufgrund der gestiegenen Erzeugerpreise, deutliche Ertragssteige
rungen in der Schweinehaltung durch höhere Preise und eine Produktionsausweitung, die Zunahme der öffent

lichen Gelder, insbesondere der OPUL-Zahlungen sowie der Sonderzahlungen für die Frostschäden, gestiegene 
Erzeugerpreise in der Rinderhaltung sowie ein verstärkter Holzeinschlag. Auf die Einkommen dämpfend wirkten 
sich geringere Ern temengen im Ackerbau durch einen hitzereichen und trockenen Sommer sowie höhere Aufwen
dungen für Abschreibungen, Futtermittel, Instandhaltung und Personalaufwand aus. 

Mit Ausnahme der Marktfruchtbetriebe konn ten im Jahr 2017 bei allen Betriebsformen steigende Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft verzeichnet werden. Den höchsten Einkommensanstieg mit 36 Prozent erzielten die 
Veredelungs betriebe, die in erster Linie von gestiegenen Erzeugerpreisen und den Produktionsausweitungen im 

Schweinesektor profitierten. Die Versicherungsen tschädigungen für die durch die Frühjahrsfröste im Jahr 2017 
entstanden Schäden, die aber im Vergleich zu 2016 deu tlich geringer waren, machten bei den Dauerkulturbetrie
ben ein Einkommensplus von 6 Prozent möglich. Die Futterbaubetriebe e rzielten aufgrund der gestiegenen Erträge 
im Nlilchverkauf ein Plus von 30 Prozent, die Forstbetriebe erreichten durch einen höheren Holzeinschlag ein Plus 

von 6 Prozent. Die landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe erzielten einen geringen Einkommensanstieg von einem 
Prozent. Die heiße und trockene Witterung im Frühsommer 2017 führte zu geringeren Erntemengen im Ackerbau, 
weshalb bei den Marktfruchtbetrieben ein Minus von 16 Prozent zu verzeichnen war. 

Bei den Bergbauernbetrieben betrugen die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Durchschnitt 25.912 Euro 
je Betrieb. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent, das ist mehr als die bundesweite S teigerung. Im 

Vergleich zu 2016 hat sich der Einkommensabstand der Bergbauernbetriebe zu den Nichtbergbauernbetrieben auf 
10.564 Euro weiter verkleinert. 

Bei den Biobetrieben stiegen 2017 die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft wn 6 Prozent. Sie betrugen 
30.736 Euro je Betrieb und lagen wn einen Prozent über dem Durchschnitt aller Betriebe. Die öffentlichen Gelder 
waren wn 20 Prozent über dem Durchschnitt der Zahlungen an alle Betriebe. Von den öffentlichen Geldern en tfielen 

40 Prozent auf das Agrarumweltprogramm (OPUL), 33 Prozent auf Zahlungen der 1. Säule der GAP und 20 Prozent 
auf die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, da die Biobetriebe einen hohen Anteil an Bergbauernbetrieben 
haben. 

Im Jahr 2017 stiegen die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft im Vergleich zwn Vorjahr in fast allen Bundes
ländern an. In Oberösterreich war bei den Einkünften mit einem Plus von 47 Prozent die höchste S teigerung festzu
stellen. In den Bundesländern Steiermark, Salzburg und Burgenland gab es ebenfalls eine Einkommenssteigerung von 

über die 10 Prozent. Nur die Betriebe in Niederösterreich verzeichneten bei den Einkünften ein Minus von 5 Prozent, 
vor allem aufgrund der durch die Trockenheit bedingten sinkenden Erträge durch die Bodennutzung. 

Betriebe, die überwiegend Land- und Forstwirtschaft ausüben (Haupterwerbsbetriebe), konnten mit 56.587 Euro 

je Betrieb ein fast doppelt so hohes Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft erzielen wie der Durchschnitt 
aller Betriebe, während die Betriebe mit überwiegend außerbetrieblichen Einkünften (Nebenerwerbsbetriebe) nur 
7.754 Euro je Betrieb erreichten. Demgegenüber betrugen die außerbetrieblichen Einkommen mit 9.900 Euro bei den 
Haupterwerbsbetrieben nur ein knappes Drittel von jenen der Nebenerwerbsbetriebe mit 34.844 Euro. 
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MASSNAHMEN l:ÜR DIE LAND- UND FüR TWIRT CI-IAFT IM JAI-lRE2019 

3. MASSNAHMEN FÜR DIE LAND -UND FORST
WIRTSCHAFT 2019 

Die Bundesregierung bekennt sich zu einer nachhaltigen, multifunktionalen und flächendeckenden 

Landwirtschaft. Dies soll auch in Zukunft ein Schlüsselbereich der Gemeinschaftspolitik und damit des Gemein
schaftshaushalts sein. Den Rahmen für die dafür notwendigen Leistungsabgeltungen bildet dabei insbesondere die 
Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP). 

3.1 MARKTORDNUNGSAUSGABEN - 1. SÄULE DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK 

Die 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik umfasst alle bestehenden Marktordnungen und die Direktzahlungen. 

Ein wesentliches Kennzeichen der 1. Säule der GAP ist, dass die Finanzierung zu 100 Prozent aus EU-iVlitteln 
erfolgt. Ausnahmen dabei bilden die Honigmarktordnung und die einzelnen Absa tzfärderungsmaßnahmen, bei 
denen eine Kofinanzierung durch die iVlitgliedstaaten vorgesehen ist. Das im ästerreichischen Nationalrat beschlos
sene Marktordnungsgesetz und die darauf aufbauende Verordnungen der Bundesministerin bilden die gesetzliche 

Basis für die Abwicklung der Maßnahmen der 1. Säule der GAP in Österreich. 

Direktzahlungen 
Im Bereich der Direktzahlungen erhält Österreich über die Periode 2014 bis 2020 in Summe 4,85 Mrd. Euro an 
EU-iVlitteln. Im Durchschnitt hat Österreich damit j ährlich ca. 692 Mio. Euro in diesem Bereich zur Verfügung. Im 

Detail wurden mit Beginn der derzeit laufenden Färderperiode folgende Anpassungen mit Wirksamkeit ab dem 
Antragsj ahr 2015 umgesetzt: 

--- Umstellung auf Direktzahlungs-Regionalmodell: Österreich stellt bis 2019 schrittweise vom historischen 
Betriebsprämienmodell auf ein Regionalmodell um. Die Flächenprämie (Basisprämie und Greening) 
wird ab 2019 in Österreich einheitlich rund 291 Euro je ha betragen. Die Erstzuteilung der Zahlungsan
spruche erfolgte 20 I 5 auf Basis der beantragten beihilfefähigen Fläche im Jahr 20 I 5. Die Anpassung der 
Prämienhöhe erfolgt in fünf gleichen großen Schritten (2015 bis 2019j 5-ma120 %). Grundlage für die 
Berechnung der Prämienhöhe (Wert der Zahlungsanspruche) war das Antragsjahr 2014. Allen Betrieben, 
die 2013 Direktzahlungen erhalten haben bzw. eine landwirtschaftliche Erzeugung nachweisen konnten 
sowie NeubeginnerInnen im Jahr 2014, wurden Zahlungsanspruche zugewiesen. Die Mindestbetriebsgröße 
für die Zuweisung von Zahlungsanspruchen beträgt für die laufende Periode 1,5 Hektar pro Betrieb. Für 
Almen und Hutweiden wurde das sogenannte "Verdichtungsmodell" angewandt. Das bedeutet, dass je 
Hektar beihilfefähiger Fläche nur 20 % an Zahlungsanspruchen zugewiesen wurden. Im Jahr 2018 wurden 
ruckwirkend ab dem Antragsjahr 2017 den Hutweideflächen die vollen Zahlungsanspruche zugewiesen, 
da nach Auslegung der Europäischen Kommission die Anwendung des Verringerungskoeffizienten für 
Hutweiden nicht den EU-Bestimmungen entspricht. 

--- Implementierung von Greening-Anforderungen: Beim neuen Direktzahlungssystem wird je Hektar 
beihilfefähiger Fläche eine Basisprämie gewährt und die Erbringung von besonderen Umweltleistungen 
("Greening-Anforderungen") mit einer Ökologisierungsprämie, dem Greening, in Höhe von rund 30 % 
der nationalen übergrenze der Direktzahlungen abgegolten. Die Greening-Anforderungen umfassen die 
Anbaudiversifizierung, die Anlage von ökologischen Vorrangflächen auf Ackerland sowie Bestimmungen 
zum Dauergrünlanderhalt. Für biologisch wirtschaftende Betriebe gelten die Greening-Anforderungen als 
unmittelbar eingehalten. Von der Einhaltung der Anbaudiversifizierung sowie den ökologischen Vorrangflä
chen sind Betriebe mit mehr als 75 % Dauergrunland bzw. mehr als 75 % Grunlandflächen auf Ackerland 
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MAS NAHMEN FÜR DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT IM JAHRE 2019 

(z. B. Wechselwiesen, Kleegras, Stilllegungsflächen) ausgenommen. Betriebe, die an der Kleinerzeugerrege
lung teilnehmen, sind von den Greening-Auflagen ausgenommen. Die Greening-Prämie wird einzelbetrieb
lich, auf Basis der betriebsindividuellen Werte der Zahlungsansprüche, berechnet 

Anbaudiversifizierung: Betriebe mit einer Ackerfläche von 10 bis 30 ha müssen mindestens zwei 
Kulturen in jedem Jahr anbauen, von denen eine Anbaukultur höchstens 75 % ausmachen darf. 
Betriebe mit mehr als 30 ha Ackerfläche müssen mindestens drei Anbaukulturen anbauen, die zwei 
größten Kulturen dürfen in Summe maximal 95 % der Ackerfläche ergeben. Betriebe unter 10 ha 
Ackerfläche sind von der Anbaudiversifizierung ausgenommen. 

Dauergrünlanderhalt: Der Dauergrünlandanteil muss auf EU-Mitgliedstaatsebene erhalten bleiben. 
Eine maximale Abnahme von 5 % ist zulässig. Jeder Mitgliedstaat muss ein absolutes Umbruchs
und Umwandlungsverbot von sensiblem Dauergrünland - dies gilt für bestimmte Flächen in 
NATURA 2000-Gebieten - anwenden. Die Definition dieser sensiblen Flächen konnte jeder 
Mitgliedstaat individuell gestalten. In Österreich wurden ausgewählte Grünlandlebensräume als 
sensibles Dauergrünland definiert. 

Ökologische VorrangDächen: Betriebe mit mehr als 15 ha Ackerfläche müssen, sofern sie nicht 
unter eine Ausnahmeregelung fallen, auf 5 Prozent ihrer Ackerfläche ökologische Vorrangflächen 
ausweisen. In Österreich wurden Brachflächen, Landschaftselemente im Rahmen von Cross Com
pliance, stickstoffbindende Pflanzen (Faktor 0,7), Flächen mit Bienentrachtbrache (Faktor 1,5), 
Zwischenfrüchte (Faktor 0,3), Flächen mit Niederwald im Kurzumtrieb (Faktor 0,5) sowie Flächen 
mit Miscanthus bzw. Silphium perfoliaturn (Faktor 0,7) als ökologische Vorrangflächen festgelegt 

--- Aktive Landwirte und Landwirtinnen und Mindestbewirtschaftungskriterien: Direktzahlungen werden 
nur an aktive LandwirtInnen ausbezahlt Die sogenannte Omnibus-Verordnung hat die Nicht-Anwendung 
der Negativliste zum Nachweis aktive LandwirtLmen ermöglicht Die Erfahrw1gen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass die Abwicklung für alle Betroffenen sehr aufwändig ist und außer einem unverhältnismäßigen 
Verwaltungs aufwand keinen tatsächlichen Mehrwert bringt. Sport- und Freizeitflächen (Golfplätze), sowie 
Flughäfen sind weiterhin von der Prämiengewährung ausgeschlossen. Als Mindestvoraussetzung für den 
Erhalt der Direktzahlungen gilt die Einhaltung der Mindestbewirtschaftungsauflagen. Um Flächenzahlun
gen im Rahmen der GAP zu erhalten, müssen die landwirtschaftlich genutzten Flächen über die Vegeta
tionsperiode zumindest eine Begrünung aufweisen und die Flächen sind mindestens einmal jährlich, bei 
Bergmähdern mindestens jedes zweite Jahr, zu pflegen. 

--- Reduktion der Direktzahlungen - Degression (Capping): Die errechnete Basisprämie unter Berücksich
tigung von gezahlten Löhnen wird den BetriebsinhaberInnen höchstens im Ausmaß von 150.000 Euro 
gewährt. 

--- Junglandwirte undJunglandwirtinnen: Seit 2015 erhalten JunglandwirtInnen eine zusätzliche Top
up-Zahlung, welche 25 % des durchschnittlichen nationalen Prämienbetrages je beihilfefähigem Hektar 
(höchstens für 40 ha) ausmacht. Dafür können maximal 2 % der nationalen Obergrenze verwendet 
werden. JunglandwirtInnen, die zum Zeitpunkt der AntragsteIlung höchstens 40 Jahre alt sind, haben 
Anspruch auf die Förderung, die für maximal 5 Jahre gewährt wird. Ab dem Antragsjahr 2018 wird diese 
Top-up-Zahlung nun für 5 Jahre gewährt, ohne Abzug der Jahre die zwischen Betriebsübernahme und 
erstmaliger AntragsteIlung der JunglandwirtInnenförderung gelegen sind. 

--- Kleinerzeuger und Kleinerzeugerinnen: Für sehr kleine Betriebe kommt ein vereinfachtes Förderschema 
zur Anwendung. Bis zu einer Direktzahlung von 1.250 Euro je Betrieb im Jahr 2015 wurden alle Betriebe 
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automatisch in die Kleinerzeugerregelung einbezogen. Alle Zahlungen an den Betrieb werden zu einer 
einzigen Prämie zusammengefasst KleinerzeugerInnen können jährlich im Rahmen des Mehrfachantrags 
aus diesem vereinfachten System wieder austreten. 

Marktordnungen und sonstige Maßnahmen 
Neben den Direktzahlungen werden weiters die klassischen Marktordnungsinstrumente wie die öffentliche 
Intervention und die private Lagerhaltung angewendet. Mit diesen Maßnahmen können befristet Mengen zur 
Stabilisierung der Preise vom Markt genommen werden. Die öffentliche Intervention für Magermilchpulver 
und Butter ist von 01. März bis 30. September 2018 möglich. Im Milch- bzw. Schweinfleischsektor überprüft 
die Kommission im Bedarfsfall die Möglichkeit der Einführung der privaten Lagerhaltung. 

--- Imkereiförderong: Im Rahmen des "Österreichischen Imkereiprogramms 2017 - 2019" werden bewährte 
Maßnahmen wie die Verbesserung der Bedingungen der Honigerzeugung und -gewinnung, die Bekämp
fung von Bienenstockfeinden und -krankheiten insbesondere der Varroatose, die Effizienzsteigerung der 
Wanderimkerei, die Wiederauffüllung des Bienenbestandes sowie Forschungsprojekte mit dem Ziel der 
Verbesserung der Bienengesundheit und Verminderung von Völkerverlusten, weitergeführt Insbesondere 
werden die Maßnahmen im Bereich der Bienengesundheit im Hinblick auf das "Österreichische Bienenge
sundheitsprogramm" neu aufgesetzt und eine "NetzwerksteIle Biene Österreich'� die den Bereich Informa
tions- und Wissensvermittlung bündeln soll, eingerichtet 

--- Erzeugerorganisationen (EO) - Obst, Gemüse: Bei den Erzeugerorganisationen im Bereich Obst und 
Gemüse handelt es sich um Zusammenschlüsse von produzierenden Betrieben zur Verbesserung der 
gemeinschaftlichen Vermarktung. Von den Erzeugerorganisationen werden "Operationelle Programme" er
stellt, welche von der AMA zu genehmigen sind. Im Rahmen dieser "Operationellen Programme" werden 
von der EU u. a. Aletionen zur Verbesserung der Qualität, des Marketings, der Optimierung der Produkti
onskosten und Stabilisierung der Erzeugerpreise finanziell unterstützt. 

--- Wein: Das System der Auspflanzrechte wurde EU-weit mit 1.1.2016 erneuert Dadurch ist sichergestellt, 
dass jeder Mitgliedstaat sein Produktionspotential nach seinen Vorstellungen entwickelt und es zu keinem 
unkontrollierbaren Anwachsen der Fläche kommt. Die Förderperiode für den Weinmarkt von 2014 bis 
2018 lauft mit 15.10.2018 aUSj die Förderperiode 2018 - 2023 schließt nahtlos an. Darin sind ebenso 
Fördermaßnahmen zur Weingartenumstellung, für Investitionen im Bereich der Kellertechnik und zur 
Absatzförderung vorgesehen. Im Rahmen der Weingarten-Umstellung werden die Umstellung von Rebsor
ten, die Anlage von Böschungs- und Mauerterrassen sowie die grundsätzliche Verbesserung der Bewirt
schaftungstechnik im Weingarten unterstützt Investitionszuschüsse umspannen einen weiten Bogen an 
möglichen Maßnahmen (z. B. Rotweinbereitung, Gärungssteuerung, Filtertechnik, Abfüllanlagen, Rebler 
und Pressen). Die Absatzförderung unterstützt verkaufsfördernde Maßnahmen auf Drittlandsmärkten (z. B. 
PR, Verkostungen, Journalistenreisen) w1d in eingeschränkter Form sind auch Absatzförderungsmaßnah
men am Binnenmarkt möglich. Die Förderung dieser Maßnahmen wird zu 100 Prozent aus EU-Mitteln 
finanziert. Die Abwicklung der Maßnahmen wird mit Oktober 2018 vom BMNT in die AMA ausgelagert. 

--- Zucker: Nachdem die Quotenregelung für Zucker am 30. September 2017 ausgelaufen ist, gibt es für 
die Zuckererzeugung in der EU auch keine mengenmäßigen Beschränkungen mehr. Einige Elemente der 
bisherigen Marktordnung wie Branchenvereinbarung, Preismeldesystem, Außenschutz im Rahmen des 
Zollsystems, Referenzpreis für Zucker, Möglichkeit einer Beihilfe zur Privaten Lagerhaltung werden aber 
weitergeführt. 

--- Absatzförderongsmaßnahmen: Bei den Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarer
zeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern handelt es sich um Werbeprogramme, die in den Mit
gliedstaaten von Branchenverbänden ausgearbeitet und von der Europäischen Kommission genehmigt 
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und mit EU-Mitteln kofinanziert werden. Mit dieser Maßnahme werden in Österreich Programme für die 
Produktgruppen frisches Obst und Gemüse, Fleisch sowie Produkte der biologischen Landwirtschaft un
terstützt Die Programmeinreichung und Durchführung erfolgt im Regelfall durch die Agrarmarkt Austria 
Marketing GesmbH. Die EU-Regelung wurde im Jahre 2015 reformiert. Die Einreichung der Programme 
erfolgt direkt bei der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel 
(CHAFEA, Luxemburg). Mehrländerprogramme und Programme in Drittländern erhalten eine EU
Förderung von 80 Prozent, Einzellandprogramme im Binnenmarkt werden zu 70 Prozent aus EU-Mitteln 
gefördert 

--- Exporterstattungen: Die Erstattungssätze bei den Exportförderungen sind auf null gesetzt. In Fällen von 
außergewöhnlichen Marktstörungen und Marktkrisen wäre die grundsätzliche Anwendung möglich, jedoch 
sehr unwahrscheinlich. 

--- EU-Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch: Das Ziel des EU-Schulprogramms für Obst, Ge
müse und Milch ist, gesunde Ernährungsgewohnheiten bei Kindern zu fördern. Begünstigte sind Kinder 
und Jugendliche in Bildungseinrichtungen. Alle österreichischen Schulen und Kindergärten können am 
Programm teilnehmen. Die Förderung für Schulrnilch ist je nach Höhe des Milchanteils im Produkt 
unterschiedlich hoch. Die Abgabe von frischem Obst und Gemüse an Schüler wird mit einer Förderung 
aus EU-Mitteln in Höhe von 50 Prozent der Nettoproduktkosten gestützt und beträgt max. 3,25 EUR/ 
kg. Die Förderung für die vergünstigte Abgabe der Produkte ist bis zur Erschöpfung der von der EU für 
Österreich pro Schuljahr zugeteilten Finanzmittel möglich. Die indikativen Mittelzuteilungen pro Schuljahr 
für Österreich betragen rund 3,34 Mio. Euro. Die Verteilung von frischen, unverarbeiteten Produkten muss 
vorrangig erfolgen. Deshalb ist eine Milchaktion geplant, bei der Trinkmilch an Schüler der ersten Schul
stufe temporär kostenlos abgegeben wird. Der höchstzuläsSige Zuckerzusatz in Milchprodukten wird nach 
einem Stufenplan bis zum Schuljahr 2022/23 reduziert. Den Erzeugnissen darf kein Fett, Salz, künstli
cher Aromastoff, koffeinhältiger Kaffee oder Kaffeeauszug, Geschmacksverstärker E 620 bis E 650 oder 
Süßungsmittel zugesetzt worden sein. Die Abgabe von Obst und Gemüse, Milch w1d Milcherzeugnissen 
soll durch flankierende Maßnahmen, wie Verkostungen oder Exkursionen auf landwirtschaftliche Betriebe, 
pädagogisch unterstützt werden. Dafür ist eine Pauschalförderung aus EU-Mitteln für jeden Teilnehmer 
vorgesehen." 

3.2 LÄNDLICHE ENTWICKLUNG - 2. SÄULE DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK 

1m Zuge der GAP-Reform (GAP: Gemeinsame Agrarpolitik) für die Programmperiode 2014-2020 wurden die 
ländliche Entwicklung und die EU-Strukturfonds unter ein gemeinsames Dach gestellt. Ein gemeinsamer strategi
scher Rahmen stellt eine verbesserte Koordination zwischen den Fonds sicher, insbesondere im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele der Europa-2020-Strategie. Als Bindeglied zwischen dem strategischen Rahmen auf EU-Ebene 
und den Programmen wurde eine nationale Partnerschaftsvereinbarung als Grundlage für die Programmplanung 
und Programmumsetzung ausgearbeitet. 

Die Europäische Union beteiligt sich über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli
chen Raums (kurz: ELER) an der Finanzierung der Programme für ländliche Entwicklung. Der Beitrag des ELERs 
(EU-Nlittel) am österreichischen Programm für ländliche Entwicklung 2014 bis 2020 beträgt 3.937,6 Millionen 
Euro für den gesamten Programmzeitraum. Es gilt das Prinzip der Kofinanzierung, das heißt, den EU-Nlitteln 
werden nationale Mttel gegenübergestellt. Die nationalen Mttel in Höhe von 3.760,8 Mllionen Euro werden in 
Österreich durch den Bund und die Bundesländer für die meisten Maßnahmen im Verhältnis von 60 % zu 40 % 

aufgebracht. Damit wird ein Programmvolumen von rd. 7,7 Nlilliarden Euro in der Periode bzw. 1.1 00 Nlio. Euro 
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MASSNAHMEN l:ÜR DIE LAND- UND FQR TWIRT CI-IAFT IM JAI-lRE2019 

pro Jahr erreicht (EU, Bund und Länder). Die Maßnahmen des aktuellen Programms für ländliche Entwicklung 

für die Periode 20 I 4 bis 2020 dienen zur Zielerreichung der sechs europäischen Prioritäten, welche einzelnen 
Schwerpunktbereichen zugeordnet sind:  

--- Priorität 1: Wissenstransfer und Innovation 

--- Priorität 2: Lebensfähigkeit & Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 

--- Priorität 3: Organisation der Nahrungsmittelkette, Verarbeitung und Vermarktung, 
Tierschutz und Risikomanagement 

--- Priorität 4: Wiederherstelhmg, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft 
verbundenen Ökosysteme 

--- Priorität 5: Ressourceneffizienz und Übergang zu einer kohlenstotlarmen und klimaresistenten Wirtschaft 

--- Priorität 6: Soziale Inklusion, Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung. 

Lau t Finanzplan sind 63 Prozent der Zahlungen des Programms für Ländliche Entwicklung 2014-20 für flächen
bezogene Maßnahmen vorgesehen. Die finanziell wesentlichen Ausgabenposten sind das Agrarumweltprogramm 

ÖPUL (Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen 

Lebensraum schützenden Landwirtschaft), wozu die Maßnahmen Agrarumwelt, Biologische Landwirtschaft, Tier
schutz und Natura 2000 zählen, sowie die Maßnahme Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete. Diese beiden 
flächenbezogenen Maßnahmen tragen wesen tlich zur Aufrechterhaltung einer umweltgerechten, flächendeckenden 

Landwirtschaft in Österreich bei. Rund ein Drittel der laut Finanzplan vorgesehenen Zahlungen des Programms 
für Ländliche Entwicklung 2014-20 verbleiben für projektbezogene Maßnahmen. Die in finanzieller Hinsicht 
wichtigste projektbezogene Maßnahme ist die Unterstützung materieller Investitionen, womit ein wichtiger Beitrag 
zur Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors geleistet wird. Das Programm für ländliche En twicldung verfolgt einen 

breiten Ansatz, welcher zur S tärkung des ländlichen Raumes beitragen soll. Daher werden auch Vorhaben im 
Bereich der Basisdienstleistungen, der Dorferneuerung und der ländlichen Infrastruktur gefördert, wie z. B. der 

VERGLEICH FINANZPLAN 2007-13 UND 
FINANZPLAN 2014-20 (2. PROGRAMMÄNDERUNG) 

lE 07-13: Anteile an Finanzplan 
(Summe = 1.133 Mio. Euro/Jahr) 

lE 14-20: Anteile an Finanzplan 
(Summe = ca. 1.100 Mio. Euro/Jahr) 

Technische Hilfe 

2,3% 

Sonstige 

7,5% 

Basisdienst- leader 
6,4% 

Berggebiete und 
sonstile 

benachteilille 
Gebiete 
23,S% 

gem. 2. Programmänderung 
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2, 5% ..... •·• .......... •·• ........ • 
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schutz 

3,0% 

ÖPUl=47,1% ÖPUl= 40,1% 
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Prioritäten für die Entwicklung 

des Ländlichen Raums 2014 bis 2020 (LE 14-20) 

Priorilät 1 PriortUIil2 
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Maßnahmen der LE 14-20 im Agrarumweltprogramm ÖPUL 2015 

Art. 28 
Agrarumwelt- und Klimaschutz 

Allgemein lAcke, �[ Grünland 

d 
l.kThYeltgerechte Begrünung �n Begrünung �n 

und biodiversitäts- Ackerflachen- AckerfJachen -
Silageverzicht 

Alpung und 

fördernde ZVvischenfrucht- System Behirtung 

Be"oNi rtschaftung anbau Inmergrün * 

Bodennahe 

Ausbringung Vorbeugender Mulch- und BeVvi rtschaftung Erhaltung 

flüssiger Wirt- Grundwasser- Direktsaat (inkl. � Bergrnäh- gefährdeter 

schaf tsdü ng er schutz (regional) Strip-lill) -w;esen Nutztierrassen 

und Biogasgülle * 

Einschrankung 
Vorbeugender BeVvirtschaftung 

Oberflächen- auswaschungs-
ertrags-

gelNässerschutz gefährdeter 
steigernder 

auf Ackerflächen Ackerflächen 
Betriebsmittel * 

(regional) (regional) 

Verzicht auf 

11 A�i:9 � 
[ Daue'· 1 

kulturen 

,r- -0, 11 
Erosionsschutz Biologische 

Cbst, Wein und Wi rtschafts-

Hopfen 'Weise 

Pflanzenschutz-

nitteiverzicht 

Wein und Hopfen 

Nützli ngseinsatz 

im geschützten 

Anbau 

Arl30 
Natura 2000 + 

WRRL 

Natura 2000-

Landwirtschaft 

Wasserrahmen-

richtlinie-

Landwirtschaft • 

Anbau seltener 
Fungizide und * Kombination mit UBB oder "Biologische Wirtschaftsweise" (Bio) erforderlich 

M33 
TiersChu� 

11 
lierschutz -

Weide 

lierschutz -

Stanhaltung 

landwi rtschaft-
Naturschutz 

licher 
Wachsturns-

* 
Kombination mit "Umweltgerechte und biodiversitätsfördemde Bewirtschaftung" (UBB) erforderlich 

regulatoren bei 

* Kulturpflanzen * 
Getreide 

* 
• angeboten ab dem Jahr 2018 
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MAS NAHMEN FÜR DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT IM JAHRE 2019 

Ausbau von Breitbandinfrastruktur oder Investitionen für soziale Dienstleistungen. Die Maßnahme LEADER stellt 

eine integrierte Maßnahme zur S tärkung lokaler Gemeinschaften sowie zur Umsetzung lokaler Projekte dar. 

Agrarumweltprogramm (ÖPUL 2015) 
Agrarumweltmaßnahmen sind ein wesen tliches Instrument, Umweltziele in der österreichischen sowie der gemein

samen europäischen Agrarpolitik zu erreichen. Das Agrarumweltprogramm ÖPUL fasst die nationale Umsetzung 
der Artikel 28 (Agrarumwelt- und Klimamaßnahme), Artikel 29 (Ökologischer/Biologischer Landbau), Artikel 
30 (Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie) und Artikel 33 (Tierschutz) der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/20 13 zusammen. Die im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zwischen den Land

wirtInnen und dem Bund vereinbarten Verpflichtungen sind meist mindestens fünf Jahre einzuhalten. 

Gegenüber einigen anderen EU-Mitgliedstaaten, die ihre Umweltprogramme nur in abgegrenzten, umweltsen
siblen Gebieten anbieten, wurde für das ÖPUL ein in tegraler, horizontaler Ansatz gewählt, der eine weitgehend 

flächendeckende Teilnahme der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich zum Ziel hat. Neben dem Beitrag zum 
Khmaschutz verfolgen die ÖPUL-Maßnahmen das Ziel, die biologische und genetische Vielfalt zu erhalten bzw. zu 
steigern. Das Programm trägt dazu bei, vielfältige, artenreiche Lebensräume für Tiere und Pflanzen in der Agrar
landschaft zu erhalten, die Bodenstruktur zu verbessern und Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge in Gewässer 

zu verringern. 

Die derzeit angebotenen ÖPUL-Maßnahmen wurden in einem breit angelegten Partizipationsprozess unter Ein
bindung relevanter S takeholder (zum Beispiel Landwirtschaftskammern, Umweltdachverband, Agrarmarkt Austria 

und Bio Austria) erarbeitet und auf G rundlage umfassender Evaluierungsstudien sowie verschiedenster Prüfungen 
der Europäischen Kommission und des Österreichischen und Europäischen Rechnungshofes weiterentwickelt. Die 
Maßnahme Biologische Wirtschaftsweise wurde als eine der Kernrnaßnahmen des ÖPUL weiter gestärkt und die 
Einstiegszahlen zeigen einen deutlichen Trend in Richtung Biologische Wirtschaftsweise. Zudem können Bio-Be

triebe auch an anderen Agrarumweltmaßnahmen teilnehmen. Die angebotenen Prämien sind Leistungsabgeltungen 
für über das gesetzliche Niveau hinausgehende Leistungen und errechnen sich aus Mehrleistungen beziehungswei
se Mindererträgen, die aufgrund der Einhaltung der freiwillig eingegangenen Verpflichtungen entstehen. Die Mittel 
werden zielgerichtet und auf Schwerpunkte fokussiert eingesetzt. 

--- Biodiversität wird durch eine neue, breit angelegte Biodiversitätsmaßnahme "Umweltgerechte und biodiversitäts
fördernde Bewirtschaftung" gestärkt. Durch die Anlage von Biodiversitätsflächen, die Erhaltung von Landschaftsele
menten und Dauergrünland als auch durch fokussierte Maßnahmen zur Erhaltung wertvoller, artenreicher Lebens

räume (z. B. Almen, Naturschutzflächen, Bergmähder, Heuwiesen) wird wesentlich zur Erhaltung der pflanzlichen 
W1d tierischen Artenvielfalt beigetragen. Zur Erhaltung der genetischen Vielfalt in der Tier- W1d Pflanzenproduktion 
werden spezielle Fördermaßnahmen angeboten. 

--- ltasserqualitätwird durch breit angelegte, flächendeckende Maßnahmen (z. B. BegrünW1g von Ackerflächen, 
EinschränkW1g ertragssteigernder Betriebsmittel) sowie durch einen Ausbau w1d eine Auhvertw1g regional einge
schränkt angebotener Maßnahmen zum vorbeugenden Wasserschutz verbessert (z. B. Anlage von Uferrandstreifen, 

Stiillegung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen, grundwasserschonende Bewirtschaftung). 

--- Zum Schutz des Bodens und zur Verringerung des Risikos des Bodenab trags werden erosionsmindernde 
und humusmehrende Maßnahmen (z. B. Mulch- und Direktsaat, Erosionsschutzmaßnahmen) angeboten. 

--- Klimaschutz wurde im Programm breit verankert (z. B. durch Emissionsverminderung aufgrund schonender 
Bodenbewirtschaftung beziehungsweise CO2-Speicherw1g im Boden durch Humusaufuau und Verzicht auf Grün
landumbruch). 
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MASSNAHMEN l:ÜR DIE LAND- UND FQR TWIRT CI-IAFT IM JAI-lRE 20 19 

Förderung in Berggebieten und sonstigen benachteiligten Regionen 
In Österreich en tfallen rund 80 Prozent der Staa tsfläche auf landwirtschaftlich benachteiligte Gebie te, in denen 
etwa drei Viertel aller land- und forstwirtschaftlichen Be triebe liegen. Diese benachteiligten Gebiete umfassen das 
Berggebiet, das "Sonstige benachteiligte Gebiet" und das "Kleine Gebiet" (das sind Gebiete mit spezifischen na tur
bedingten Nachteilen). Den weitaus größten An teil davon nimm t das Berggebiet ein, wo meist nur unter besonders 

erschwerten Produktionsbedingungen - steile Flächen, ungünstiges Klima und oft abgeschiedene Lagen - bewirt
schafte t wird. Ab dem Jahr 2019 wird nach Genehmigung durch die Europäische Kommission ein neues Kriteri
ensystem für die Abgrenzung des "Sonstigen benachteiligten Gebiets" und des "Kleinen Gebiets" zur Anwendung 
kommen. 

Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (kurz: AZ) im Rahmen der Ländlichen Entwicklung LE 14-20 
unterstützt die Fortführung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung in diesen Gebieten und sichert damit die 
Besiedlung sowie die Infrastruktur für zukünftige Generationen. Nlit den Zahlungen werden die Kosten- und Er

tragsunterschiede gegenüber den Betrieben in Gunstlagen ausgeglichen. Auch die Bewirtschaftung von Almflächen, 
die eine unverzichtbare Erweiterung der Futtergrundlage für die Viehhaltung unter Berücksichtigung naturräumli
cher Voraussetzungen darstellen, wird im Rahmen dieser LE-Maßnahme un terstützt. 

Die Berechnung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete erfolgt unter Berücksichtigung der Bewirtschaf

tungserschwernis des Betriebes und ist eine hektarbezogene Flächenprämie. Zur Berechnung der Prämienhöhe 
werden mehrere Einflussgrößen auf die individuelle Bewirtschaftungserschwernis des Heimbe triebes erfasst und 
mit Punkten bewertet. Die Hallptkriterien für die Erschwernispunkteberechnung stellen die Parameter "Topogra

phie" und "Klima und Boden" dar. Die angeführte Tabelle gib t einen Überblick über das neue Bewertungssystem. 

Der bisherige Berghöfekataster (kurz: BHK) ist mit dem Jahr 2014 ausgelaufen und wurde in weiter entwickelter 
Form durch das neue Erschwernispunktesystem ersetzt. Seit dem Jahr 2015 werden für alle Be triebe mit Flächen 

im benachteiligten Gebiet entsprechend der betriebsindividuellen Bewirtschaftungserschwernis sogenannte Er
schwernispunkte (EP) ermittelt. Je höher die Anzahl dieser Punkte ist, desto höher ist die Flächenprämie je Hektar. 
Betriebe mit der höchsten Erschwernis erreichen im Durchschnitt rund 450 Erschwernispunkte und zählen zur 
Erschwerniska tegorie 4. Betriebe, die weniger als 5 Erschwernispunkte oder eine be triebliche Bodenklimazahl von 

mehr als 45 aufweisen, erhalten eine fixe Zahlung von 25 Euro je Hektar. Ab 2018 wurden Betriebe, welche eine 
Bodenklimazahl über 45 und zugleich mindestens 20 Erschwernispunkte bei der Hangneigung aufweisen, von die
ser Bestimmung ausgenommen. Mit dem neuen System ist es gelungen, die Zahlungen im Rahmen der Ausgleichs
zulage noch stärker als bisher auf die na türliche Erschwernis auszurichten. Dadurch konnte das im Regierungspro

gramm 2013-2018 festgelegte Vorhaben einer besseren Un terstützung der Be triebe in den Erschwernisgruppen 
3 und 4 umgesetzt werden. 

ERSCHWERNISPUNKTESYSTEM (EPS) 

A Topographie M;u. \'wlkle 
1 Hangneigung 280 
2 Trennstücke 30 
3 Traditionelle Wanderwirtschaft 10 
4 Erreichbarkeit der HofsteIle 25 
5 Wegerhaltung 15 

360 

B Klima und Boden (KLIBO) Max. Punkle 
1 Extremverhältnisse 10 
2 Klimawert der HofsteIle 60 
3 Seehöhe der HofsteIle SO 
4 Bodenklimazahl 60 

180 

Ges:untsumme 540 
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Investitionsförderung für landwirtschaftliche Betriebe 
Das Wachstum des ländlichen Raums wird stark von der We ttbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 
geprägt. Die Investitionsförderung steigert die wirtschaftliche Durchsetzungskraft der heimischen Landwirtinnen 
und Landwirte und erhöht die Umwelt- und Ressourceneffizienz der Betriebe. Gezielte Investitionen verbessern 
die Lebens- und Arbeitssituation auf den Höfen. Der Tierschutz sowie Hygiene- und Q!Ialitätsbedingungen in der 

Produktion können auf diese Weise sichergestellt werden. Ein Auswahlverfahren, welches die Projekte nach ihrer 
Wirkung beurteilt, soll eine weiter en twickelte Zielorientierung und eine strategisch gesteuerte Schwerpunktbil
dung gewährleisten. Als Fördenverber kommen na türliche und juristische Personen sowie Be triebskooperationen 
in Be tracht. Die Förderung kann sowohl mit einem Investitionszuschuss als auch mit einem Zinsenzuschuss zu ei

nem Agrarinvestitionskredit oder mit einer Kombination aus beiden Förderarten erfolgen. Für bestimmte Bereiche 
wie z.B. die Biologische Wirtschaftsweise oder JunglandwirtInnen sind Zuschläge zum Investitionszuschuss vorge
sehen. Die im Programm LE j 4-20 angebotene Investitionsförderung für landwirtschaftliche Be triebe verbindet 
damit die Erfahrungen aus den bisherigen äußerst erfolgreich verlaufenen Programmen der Vorperioden mit neuen 

impulsgebenden Elementen. 

Bildung und Innovation 
Bildungsrnaßnahmen haben als horizon tale Maßnahme die zentrale Aufgabe, die Umse tzung beziehungsweise 

Zielerreichung der EU Prioritäten und Schwerpunktbereiche der übrigen Maßnahmen des Programms LE 1 4-20 

zu unterstützen. Sie tragen somit wesen tlich zur S tärkung des ländlichen Raums bei. Die Sicherung der Q!Ialität 
unserer Lebensgrundlagen - Boden, Wasser, Luft sowie biologische und gene tische Vielfalt - erfordert mnfangrei
ches und professionelles Know-how. Österreich hat ein ausgezeichnetes agrar- und umweltpädagogisches Bildungs

angebot. Es bildet die Basis für innovative Impulse und gelebte Nachhaltigkeit. Im Rahmen einer Innovationsof
fensive sollen neue Erzeugnisse und Technologien, neue Verfahren sowie Forschungs- und Versuchsergebnisse für 
die landwirtschaftliche Praxis nutzbar gemacht werden. Die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Wissenschaft, 
Bildung und Praxis soll verstärkt und neue Lösungen gemeinsam en twickelt werden. Forschungs- und Versuchser

gebnisse sollen veranschaulicht und rasch verbreitet werden, um eine erfolgreiche Umsetzung in die Praxis zu er
möglichen. Um sich im internationalen We ttbewerb behaupten zu können, sind die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter zudem auf ausgeprägte unternehmerische Fähigkeiten angewiesen. Darum ist 
es unverzichtbar, dass ihnen ein vielfältiges Fort- und Weiterbildungsangebo t  zur Verfügung steht. Das Programm 

für Ländliche Entwicklung (LE 1 4-20) un terstützt die zielgruppenorien tierte En twicklung und Umsetzung dieser 
Angebote. Darin inkludiert ist auch die Un terstützung von Organisationen, die Wissenstransfer und Informa ti
onsmaßnahmen für landtechnische und umweltrelevante Effizienzmaßnahmen mit Hilfe von Veranstaltungen, 
Beratungen und Networking forcieren. Seit dem Jahr 20 1 7  wird die land- und forstwirtschaftliche Betriebsberatung 

komplementär neben der rein nationalen Förderung auch über das Programm für die Ländliche Entwicklung 
un terstützt. 

Förderung für Junglandwirtinnen und Junglandwirte 
Die im Programm für Ländliche En twicklung enthaltene Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirtinnen und 
Junglandwirte ergänzt den in der I. Säule der GAP vorgesehenen Zuschlag für JunglandwirtInnen zur Basisprä
mie. Die Existenzgründungsbeihilfe ist die zen trale Maßnahme, um Junglandwirtinnen und Junglandwirte bei der 

erstmaligen Aufnahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit zu un terstützen. Mit der Förderung von Junglandwirtin
nen und Junglandwirten bei der Hofübernahme oder Neugründung eines landwirtschaftlichen Betriebes konnte 
das Durchschnittsalter der Betriebsleiterinnen und Be triebsleiter in den le tzten Jahren wesen tlich gesenkt und 
einer drohenden Überalterung erfolgreich en tgegengesteuert werden. Österreich zählt gegenwärtig - im Vergleich 

mit anderen EU-Mitgliedstaaten - zu den Ländern mit den jüngsten Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern in der 
Landwirtschaft. 
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Regionen stärken 
Die Regionen werden weiterhin mit einem bewährten Instrwnen t  gestärkt: Seit 1995 ist das EU-Förderprogramm 
LEADER ein Garant  für eine Sektor übergreifende Regionalen twicklung in Österreich und seit 2007 ein fixer Be
standteil des Programms für die ländlichen En twicklung. Eine weitreichende Einbindung der lokalen Bevölkerung 
sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit der Betroffenen ermöglichen eine Analyse der Bedürfnisse der jeweiligen 

Region vor Ort und bieten damit Chancen für wirtschaftliche En twicklung und höhere Lebensqualität im länd
lichen Raum. Die 77 in Österreich anerkannten LEADER-Regionen haben mit einem zugeteilten Budgetrahmen 
weitgehende Autonomie bei der Umsetzung ihrer jeweiligen lokalen Entwicklungsstra tegie. 

Weitere Maßnahmen der ländlichen Entwicklung 
Für einen vitalen ländlichen Raum ist es erforderlich, über die Land- und Forstwirtschaft hinausgehende Aktivitä
ten zu stimulieren. Wichtige Bereiche in diesem Zusammenhang sind die Unterstützung der Nutzung von ern eu
erbaren Energien, die mit dem Programm LE 14-20 weiteren twickelt und ausgebaut wurden. Es wird sowohl die 

Entwicklung des ländlichen Tourismus, der S teigerung der Arbeitseffizienz, als auch die Entwicklung von innovati
ven Unternehmen forciert. Von großer Bedeutung ist die Weiterentwicklung der ländlichen Infrastruktur, beispiels
weise durch Investitionen in die Breitbandversorgung und in das ländliche Wegene tz. Ein gänzlich neues Element 
in der ländlichen Entwicklung ist die Maßnahme zur S tärkung von Angeb o ten im sozialen Bereich (zum Beispiel 

Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitsdienstleistungen). Davon profi

tiert eine Vielzahl von Gemeinden im ländlichen RamTI. Ab Herbst 2017 wird ein innovatives Beratungstool - das 
Communal Audit � für die Gemeinden angeboten. 

Anpassungen und Schwerpunktsetzungen im Rahmen der 1. Programmänderung 
Zur optimalen Zielerreichung und wn besser auf die aktuellen Herausforderungen in der Landwirtschaft und im 
ländlichen Raum eingehen zu können, wurden inhaltliche und finanzielle Programmanpassungen wngesetzt. Die 
I. Programmänderung des LE-Programmes wurde am 04. Mai 2016 von der Europäischen Kommission geneh

migt. Mit der I. Programmänderung werden vor allem im Investitionsbereich, im Agrarwnweltprogramm ÖPUL 
und beim Tierwohl zukunftsorien tierte Schwerpunkte gesetzt. Zentrale inhaltliche Anderungen in den genannten 
Bereichen waren unter anderem: 

--- Verlängerung der EinstiegsmögLchkeit in alle Maßnahmen des Agrarwnweltprogramms bis inklusive Herbstantrag 
2016 (Verpflichtw1gsbeginn mit I. Jänner 2017). 

--- Schaffung einer neuen Tierschutzmaßnahme zm Forcierung tierfreundLcher Haltungsformen in der Schweine hal
tung und bei der Mast von männlichen Rindern ab dem Antrag�ahr 2017. 

--- Aufstockung der Investitionsförderung wn etwa 24 J\!1illionen Euro, vor allem für Investitionen im Zusammenhang 

mit dem Klimawandel. 

--- Herabsetzung der J\!1indestinvestitionsswnme für Schutzmaßnahmen im Obst- und Weinbau auf 5.000 Euro. 

--- Ermöglichung der Kombinierbarkeit des Biozuschlags von 5 Prozent mit den anderen Zuschlägen für Junglandwirte 

und Junglandwirtinnen und Betriebe der EP 3 und 4. 

--- Zurverfügungstellung von zusätzlichen Finanzmitteln in der Höhe von 20 Millionen Euro für Investitionen in die 

Verarbeitung und Vermarktung, vor allem zur Ankmbelung der Exporte und zm Entlastung der Märkte. 

Zudem wurden im Rahmen der Programm änderungen Vereinfachungsmaßnahmen (zwn Beispiel die Einführung 
einer vereinfachten Abrechnung von indirekten Kosten) durchgeführt, womit ein wichtiger Beitrag für die Gewähr

leistung einer wirksamen und effizien ten Umsetzung des Programms geleistet und der Verwaltungsaufwand für die 
Begünstigten sowie für die bewilligenden S tellen deutlich verringert wurde. 
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Anpassungen und Schwerpunktsetzungen im Rahmen der 2. Programmänderung 
Mit der 2. Änderung wurde vor allem im Bereich der Ausgleichszulage, der Investitionen für Verarbeitung und 
Vermarktung, im Agrarumweltprogramm (OPUL) und im Na turschutz bedarfsorientiert weiterentwickelt. Diese 
Änderungen wurden am 1 5. Mai 20 1 7  von der Europäischen Kommission genehmigt. Zentrale inhaltliche Ände
rungen in den genannten Bereichen waren unter anderem: 

--- Einführung einer neuen OPUL-Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie auflandwirtschaftlichen 

Flächen, mit der ab dem Antragsjahr 20 1 8  die UmsetzW1g verpflichtender Auflagen zum Gewässerschutz aufgrW1d 
des GrW1dwasserschutzprogramms Graz bis Bad Radkersburg abgegolten wird. 

--- Prämienerhöhung für den freiwilligen Erhalt von Landschaftselementen in OPUL ab dem Antragsjahr 20 1 8. 

--- BerücksichtigW1g von Ausgleichszulage-Erschwernispunkten auch bei jenen Betrieben, die eine BodenkLmazahl über 
45, jedoch über 20 Hangneigungs-ErschwernispW1kte aufweisen (bisher pauschale Prämie von 25 Euro/ha). 

--- Möglichkeit für die BW1desländer zur ErhöhW1g der förderfähigen Fläche für die Top-up-Zahlw1gen in der Aus
gleichszulage ab dem Antragsjahr 20 1 7. 

--- Stärkung der Geflügelmastbranche durch AnhebLmg der maximal förderbaren Kosten für bestimmte Bereiche u. a. 
für besonders tierfreW1dliche HaltLmg. 

--- Ermöglichung der Förderung von größeren Restrukturierungsprojekten im Bereich der Verarbeitung und 

Vermarktung. 

--- Ausweitung der Fördermöglichkeiten bei klima- und energierelevanten Investitionen, u. a. bei Pho tovoltaikan

lagen in der Landwirtschaft und solaren Großanlagen. 

--- Einführung von standardisierten Einheitskosten für Bildungs- und Informationsmaßnahmen sowie für Vorha

ben im Bereich der kommunalen Basisdienstleistungen. 

Anpassungen und Schwerpunktsetzungen im Rahmen der 3. Programmänderung 
Die 3. Programmänderung wurde am 2 1 .  Juni 20 1 8  von der Kommission genehmigt. Diese Änderung be traf im 
Wesen tlichen finanzielle Umschichtungen, Än derungen von Indikatoren und Anpassungen bei Fördersätzen. 

3.3 EUROPÄISCHER MEERES- UND FISCHEREIFONDS (EMFF) 

Ziel des Operationellen Programms für den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 20 1 4-2020 ist die Stär
kung der Wettbewerbsfähigkeit der Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsbetriebe, die Verbesserung der 
Eigenversorgung mit Fischen und Fischprodukten sowie die Erschließung neuer Absa tzmöglichkeiten. Für das 

Programm stehen für die Periode 20 1 4  - 2020 insgesamt 6.965 Nlillionen Euro EU-Mittel zur Verfügung, welche 
durch die nationale Kofinanzierung von 50 Prozent verdoppelt werden. 

3.4 SONSTIGE MASSNAHMEN 

Die sonstigen Maßnahmen werden aus rein nationalen Nlitteln finanziert, entweder aus Bund- und Ländermittel 
im Verhältnis 60 zu 40 oder zu 1 00 Prozent aus Bundes- oder Landesmitteln. Nachstehend werden die relevanten 

Maßnahmen beschrieben: 

--- Forschung: Die Grundstruktur für die nationalen Forschungsschwerpunkte sowohl in den ressorteigenen 
Forschungsstellen als auch in der Auftragsfo rschung und Forschungsfärderung des BMNT ist im For

schungsprogramm P FEIL20 festgelegt. (Laufzeit 20 1 6-2020) Ein Teil der P rojekte wird im Rahmen der 
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Bund-Bundesländer-Forschungskooperation (BBK) - meist mit einem Schlüssel von 50:50 finanziert. Das 
Ressort leistet zudem einen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Forschungsraumes (EFR), indem es 
gemeinsam mit zahlreichen nationalen Forschungsprogrammen transnationale Forschung finanziert. 

--- Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen: Die land- und forstwirtschaftliche Beratung leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung von agrarpolitischen Zielen und von Anliegen des öffentlichen Interesses. 
Eine leistungsfähige agrarische Beratung ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für die österreichische 
Land- und Forstwirtschaft zur Bewältigung von Veränderungsprozessen. Das BMNT zielt durch die fi
nanzielle Unterstützung der land- und forstwirtschaftlichen Beratung auf die Bereitstellung einer qualitativ 
hochwertigen, neutralen, kostengünstigen Beratung ab, die von allen land- und forstwirtschaftlichen Betrie
ben in Österreich in räumlich zumutbarer Entfernung in Anspruch genommen werden kann. Die steigen
den Anforderungen an die Betriebe erfordern auch künftig eine entsprechende finanzielle Sicherstellung 
der land-, forst- und hauswirtschaftlichen Beratung. Zur Qualitätssicherung der Beratung unterstützt das 
BMNT zudem ein umfangreiches Fortbildungsangebot für Beraterinnen und Berater, das in Zusammenar
beit mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und den nachgelagerten Lehr- und Forschungs
einrichtungen umgesetzt wird. 

--- Qualitätsverbesserung im Pflanzenbau und in der Tierhaltung: Zur Qualitätsverbesserung im Pflanzen
bau sind Maßnahmen zur Gesunderhaltung von Pflanzen vorgesehen. Im Rahmen der Qualitätsverbesse
rung in der Tierhaltung werden die zentralen Zuchtorganisationen unterstützt und damit eine professio
nelle züchterische Arbeit in den Bereichen Leistung und Gesundheit sichergestellt. Darüber hinaus werden 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensmittelqualität umgesetzt. 

--- Verarbeitung, Vennark tung und Markterschließung: Die Förderung von Sach- und Personalaufwen
dungen erfolgt mit dem Ziel, Aktivitäten in der Direktvermarktung zu stärken und die Entwicldung von 
Vermarktungsstrategien für Qualitäts- und Markenprodukte (auch im Bio-Bereich) zu unterstützen. Ein 
Schwerpunkt liegt in der Unterstützung von Messeauftritten und Ausstellungen. 

--- Zinsenzuschüsse für Investitionen (AlK): Im Rahmen der Investitionsförderung können Zinsenzuschüs
se aus BundesmitteIn für Agrarinvestitionskredite in Anspruch genommen werden. Mit dieser Maßnahme 
wird die Wettbewerbsfähigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe verbessert und eine möglichst 
breit gestreute Beschäftigung vorrangig im ländlichen Raum initiiert. 

--- Risiko- und Ernteversicherung: Im Rahmen dieser Maßnahme werden vom Bund und den Ländern 
aufgrund des Hagelversicherungs-Förderungsgesetzes für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im 
Ausmaß von 50 Prozent Zuschüsse zur Verbilligung der Hagelversicherungsprämie und Versicherungsprä
mien für weitere wichtige Katastrophenschäden an landwirtschaftlichen Kulturen, das sind Frost, Dürre, 
Stürme sowie starke oder anhaltende Regenfälle geleistet. Erfasst sind auch Schadereignisse, die darauf ba
sieren können, wie Auswuchs, Verschlämmung oder Verwehung. Zuschüsse zu Versicherungsprämien sind 
sowohl auf Kulturen im Ackerbau als auch bei Sonderkulturen und im Grünlandbereich möglich. 2018 
erfolgt eine Evaluierung der Bezuschussung der Versicherungsprämien. Zur verstärkten Ausübung einer ei
genverantwortlichen Risikovorsorge durch die Landwirtinnen und Landwirte ist nach einem Beschluss des 
Ministerrates ab 2019 die Vereinheitlichung der Versicherungssteuer bei allen landwirtschaftlichen Elemen
tarrisikoversicherungen auf Basis der Prämienberechnung bei der Hagelversicherung festgelegt worden. 

--- Forstwirtschaft: Analog zu den kofinanzierten Maßnahmen in der Ländlichen Entwicklung ist prinzipiell 
auch eine nationale Förderung von Maßnahmen möglich, die jedoch derzeit aufgrund der aktuellen budge
tären Situation bis auf den Bundeszuschuss zur Waldbrandversicherung nicht genutzt wird. 

18 

III-186 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument18 von 19

www.parlament.gv.at



MAS NAHMEN FÜR DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT IM JAHRE 2019 

4. EMPFEHLUNGEN DER §7-IZOMMISSION 

Die Kommission gern. § 7  LWG, die a n  der Erstellung des j ährlichen Grünen Berichtes mitwirkt, hat sich 
in der im Juli 20 1 8  abgehaltenen Sitzung mehrheitlich darauf geeinigt, eine Empfehlung an die Bundesministerin 

für Nachhaltigkeit und Tourismus zu beschließen. Für die folgende von den insgesamt sieben eingebrachten Emp
fehlungen konnte ein Beschluss erzielt werden:  

--- Empfehlung 1 betreffend der Kooperationen von Gewerbe und Landwirtschaft (mit qualifizierter Mehr
heit). Die §7-Kommission ersucht die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus um Un terstützung 
von partnerschaftlichen Kooperationen und Verne tzungska tivitäten zwischen Landwirtschaft und Gewerbe, die 
Förderung als Beitrag zur Vitalität des ländlichen Raumes und zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
auszugestalten sowie hinsichtlich der Arbeiten für die nächste Periode der Gemeinsamen Agrarpolitk auf die 

Steigerung der Wertschöpfung durch Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Gewerbe Augenmerk zu 
legen. 

Der vollständige Wortlaut der Empfehlung ist im Grünen Bericht 20 1 8  auf den Seiten 226 bis 228 enthalten. 
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